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RHÖN-KLINIKUM AG 
 

 
 

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 
(Stand: 3. November 2010) 

 
„Vorstand und Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG erklären, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ in der Fassung vom 18. Juni 2009 seit Abgabe der letzten 
Entsprechenserklärung – wie am 28. Oktober 2009 erklärt – mit folgender Ausnahme 
entsprochen wurde:  
 
Ziff. 7.1.2 Satz 4 Frist zur Zugänglichmachung des Konzernabschlusses 
 

Geschäftsjahr der Gesellschaft und des Konzerns ist das 
Kalenderjahr. Der Jahresabschluss für die Gesellschaft und 
den Konzern wird im darauf folgenden April vorgelegt. 

 
Der Jahresabschluss für die Gesellschaft und den Konzern 
wird auf Grund der besonderen konzerninternen 
Qualitätsanforderungen erst zu dem vorstehend angegebenen 
Zeitpunkt fertiggestellt.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat der RHÖN-KLINIKUM AG erklären ferner, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit folgenden Ausnahmen 
entsprochen werden wird:  
 
Ziff. 7.1.2 Satz 4 Frist zur Zugänglichmachung des Konzernabschlusses 
 

Geschäftsjahr der Gesellschaft und des Konzerns ist das 
Kalenderjahr. Der Jahresabschluss für die Gesellschaft und 
den Konzern wird im darauf folgenden April vorgelegt. 

 
Der Jahresabschluss für die Gesellschaft und den Konzern 
wird auf Grund der besonderen konzerninternen 
Qualitätsanforderungen erst zu dem vorstehend angegebenen 
Zeitpunkt fertiggestellt.  

 
Ziff. 5.4.1 Abs. 2, 3 Benennung konkreter Ziele zur Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats 
 

Der Aufsichtsrat benennt keine konkreten Ziele für seine 
Zusammensetzung im Sinne von Ziff. 5.4.1 Abs. 2. Folglich 
kann auch den hierauf basierenden Empfehlungen gemäß Ziff. 
5.4.1 Abs. 3 nicht gefolgt werden. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen für den 
Aufsichtsrat bisher ausschließlich von der Eignung der 
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Kandidatinnen und Kandidaten leiten lassen. Dies hat sich 
nach Überzeugung des Aufsichtsrats bewährt. Deshalb wird 
keine Notwendigkeit gesehen, diese Praxis zu ändern.  

 
Über die Anwendung der im Kodex enthaltenen Anregungen entscheiden Vorstand 
und Aufsichtsrat von Fall zu Fall; bei Abweichungen sehen der Kodex und § 161 
AktG keine Veröffentlichungspflicht vor." 
 
 
 
Bad Neustadt a. d. Saale, den 3. November 2010 
 
 
Für den Aufsichtsrat       Für den Vorstand 
 
Eugen Münch        Wolfgang Pföhler 


